
Mehr als 200 evangelische Theologen haben die 
Gemeinsame Erklärung öffentlich abgelehnt – da 
kann es kaum als ein Vergehen erscheinen, 
wenn sich auch zwei katholische Theologen in 
maßvoller Weise kritisch zu Wort melden. Sie tun 
es mit der Versicherung, dass keiner von ihnen 
den ökumenischen Dialog grundsätzlich ablehnt. 
Sie meinen aber, fundierte Bedenken anmelden 
zu müssen gegenüber der Methode, nach der 
ein solcher Dialog in diesem Fall geführt wurde, 
und gegenüber dem Ergebnis, das in der Ge-
meinsamen Erklärung und in den mehrfachen 
Nachtragsdokumenten vorliegt – Dokumenten, 
die der genannten Erklärung und einander ge-
genseitig teilweise widersprechen! 

Auf diese Widersprüchlichkeit weist Professor 
Scheffczyk in seinem hier abgedruckten Inter-
view aus der „Tagespost“ vom 10. Juli 1999 
nachdrücklich hin. Die Gemeinsame Erklärung 
lasse vieles ungeklärt, bedeutsame Unterschiede 
würden „gefällig harmonisiert“. Als Beispiel be-
nennt er vor allem die innere Umwandlung des 
Menschen im Vorgang der Rechtfertigung 
(Gerechtmachung) durch Gott. Auch wenn evan-
gelische Theologen dafür seinshaft klingende 
Bezeichnungen gebrauchen, meinten sie den-
noch keine wahre seinshafte Umwandlung. Und 
da die katholischen Gesprächspartner es ver-
säumt hätten, den Gebrauch der in der Tradition 
erarbeiteten technischen Begriffe wie etwa „ge-
schaffene Gnade“ einzufordern, bliebe die Aus-
sage des Textes diesbezüglich in der Schwebe. 

Reckinger stellt in seiner Untersuchung zunächst 
einige weiter ausholende Fragen, z.B.: Was be-
deutet ein Dialog über Dreifaltigkeit, Erlösung 
und Gnade mit liberalen Theologen, für die die 
damit gemeinten Wirklichkeiten allenfalls in ei-
nem übertragenen Sinn existieren? Und wozu 
soll es gut sein, darüber zu diskutieren, ob wir 
durch den Glauben allein oder nur durch Glaube 
und Liebe gerechtfertigt werden, wenn es für vie-
le Theologen auf beiden Seiten ausgemacht ist, 

dass sowieso im Endeffekt alle gerettet werden 
und niemand verloren geht? 

Mit großer Zustimmung analysiert der Autor, 
welche Fehlaussagen die von der Glaubenskon-
gregation erarbeitete „Antwort der katholischen 
Kirche“ der Gemeinsamen Erklärung beschei-
nigt. Er untersucht, in welchem Maß diese Fehler 
durch die „Gemeinsame offizielle Feststellung“ 
und ihren „Annex“ (Anhang) richtig gestellt wer-
den. Anschließend vergleicht er die durch den 
Annex korrigierte Gemeinsame Erklärung mit 
den Glaubensentscheidungen des Trienter Kon-
zils, um zu überprüfen, ob die darin ausgespro-
chenen „Verurteilungen“ die lutherischen Auffas-
sungen, wie sie in der Gemeinsamen Erklärung 
samt Annex vorliegen, wirklich – wie darin be-
hauptet – nicht mehr treffen. Bei vielen Punkten 
meint er das bejahen zu können, bei einigen da-
von allerdings nur „mit (viel) gutem Willen“.  

Mindestens zwei Aussagen aber widersetzen 
sich jedem Harmonisierungsversuch: die zur 
Notwendigkeit des Bußsakramentes für den 
Nachlass schwerer Sünden von Getauften; und 
der vom Trienter Konzil aufgrund der Bibel abge-
lehnte lutherische Glaubensbegriff, der jedoch 
vorausgesetzt werden muss, damit das lutheri-
sche Prinzip „Rechtfertigung geschieht... allein 
durch Glauben“ katholischerseits übernommen 
werden kann – wie der Annex es behauptet. 

Was die durch den Annex korrigierten Inhalte be-
trifft, protestiert der Autor mit Recht dagegen, 
dass die Fehlaussagen in der Gemeinsamen Er-
klärung stehen bleiben. Denn damit ist der Des-
information Tür und Tor geöffnet, weil vielfach – 
unbewusst oder absichtlich – die Gemeinsame 
Erklärung allein, ohne ihre Korrektur durch den 
Annex zitiert werden wird. So ist das Chaos vor-
programmiert, und die katholischen Christen 
werden einer Beeinflussung im Sinn von lutheri-
schen Lehren ausgesetzt sein – auch solcher, 
von denen sich der Lutherische Weltbund durch 
seine Unterschrift unter den Annex erfreulicher-

weise distanziert hat! Die Broschüre versteht 
sich als ein „brauchbares Arbeitsinstrument“, das 
die Leser dazu befähigen soll, sich einer solchen 
Desinformation entgegenzustellen. 

Angesichts des Gesagten wirkt befreiend, was 
beide Autoren über die kirchliche Verbindlichkeit 
eines solchen, von einem Päpstlichen Rat in 
gleichberechtigter Partnerschaft mit einer nicht-
katholischen Instanz verantworteten Dokument 
schreiben. Es kommt ihm lediglich eine morali-
sche Autorität und keine rechtliche Verbindlich-
keit zu. 

Bei aller Kritik, deren Begründung naturgemäß 
längere Ausführungen erfordert und die daher in 
dem Beitrag den breitesten Raum einnimmt, 
weist Reckinger aber auch an mehreren Stellen 
des Annexes erfreuliche positive Ansätze für die 
Fortführung des ökumenischen Dialogs auf und 
schließt mit konkreten Empfehlungen in dieser 
Hinsicht.  

In einem Anhang bietet das Buch den Text der 
„Antwort der katholischen Kirche auf die Ge-
meinsame Erklärung...“, der „Gemeinsamen offi-
ziellen Feststellung“ und ihres „Annexes“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Broschüre ist zu beziehen bei: 
 

EOS-VERLAG 
Erzabtei 

D-86941 St. Ottilien 

Internet: www.eos-verlag.de 
 

und durch alle Buchhandlungen. 
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